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Intetregionalen Forschungsinstituts der Vereinten Nationen fflr 
KriminaUt!!t und Rechtspflege" zu entnehmen ist; 

2. dankt denjenigen Regierungen und zwischenstaatli
chen Organen, die das Institut bei der Wahrnehmung seiner 
Aufgaben unterstiltzt haben; 

3. forrJert die Regierungen sowie die zwischenstaatlichen 
und nichtslaatlichen Organisationen ca{. dem Institut finanziel
le und technische Unterstfitzung ZU gewllbren, damit es seine 
Ziele erreichen kann, insbesondere auf den Gebieten Aus
bildung. technische HUfe, Beratung in Grundsatzfragen. 
Forschung und Datensammlnng; 

4. ersucht den Generalsekretär. sicherzustellen, daß dem 
Institut im Rahmen der GesamtmittelhewiDigungen des 
ProgralDlliballsbaltsplaus sowie aus anßeIplanm!!ßigen Mitteln 
ausreichende Mittel zur Verfügung gestellt werden. und 
AnIriIge fflr allenfalls erforderliche zusätzliche Mittel fflr das 
Institut im Einklang mit Abschnitt TI Ziffer 32 ihrer Resoln
tion 48/228 vom 23. Dezember 1993 vorzulegen; 

5. ersucht den Generalsekretär llIIfJerrJem, Vorschllige fflr 
zusIItzliche Mittel fflr das Institut im Rahmen seines Entwurfs 
des Progrmnmhallsbaltsplans fflr den Zweijahreszeitraum 
1996-1997 zu unterbreiten; 

6. ersucht den Administrator des Entwicklungspro
gmmms der Vereinten Nationen. auch weiterhin angemessene 
Finanzmittel fflr die institutionelle Stärkung und die Umset
zung des Arbeitsprogmmms des Institnls bereitzustellen und 
dnbei die schwierige wirtschaftliche und finanzielle Lage zu 
berücksichtigen, der sich viele Länder in der afrikanischen 
Region gegenOhersehen; 

7. ersucht den Genem1sekretllr, in Zusammenarbeit mit 
allen Beteiligten sicherzustellen, daß entsptechende Anschluß.. 
maßnahmen zur Durcbfllhrong dieser Resolution getroffen 
werden, und der Generalversammlung auf ihrer filnfzigsten 
'Thgong sowie der Kommission fflr Verbrechensverhtltnng und 
Strafrechtspflege auf ihrer vierten 'Thgong einen Bericht 
darflher vorzulegen. 

94. P1enar.sitvmg 
23. Dezember 1994 

491157. Neunter Kongreß der Vereinten Nationen fBr 
Verbreehemwerhfltung und die Behamflung Straf· 
fBlIiger 

, Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf die Verantwortung. die die Vereinten 
Nntionen aufgrand der Resolution 155 C (Vll) des 
Wntschafts.. und Sozialrats vom 13. August 1948 und der 
Resolntion 415 (V) der Generalversamm1ung vom 
1. Demmber 1950 auf dem Gebiet der Verbrechensverhlltung 
und Strafrechtspflege Ilbernommen haben, 

eingedenk der Ziele der Vereinten Nationen auf dem Gebiet 
der Verhrechensverhlltong und Strafrechtspflege, insbesondere 
was die Verringerung der Krimina1itllt, eine 1eistungsflibigere 
und wirksamere Rechl8dun:hsemmg und Rechtspflege, die 

.. BlCN.!S/l994/10und Korr.!,Z!ffem 71-84. 

Achtung vor den Menschenrechten und die Filrderung eines 
Hllchstmalles an Faimeß. MenschUchkeit und pflichtgemllßem 
Verhalten betrifft, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/152 vom 
18. Dezember 1991. in deren An1age es heißt, daß die Kon
gresse der Vereinten Nationen fflr Verbrechensverhtltnng und 
die Bebandlnng StrafflIlliger alle fflnf Jabre I'tattflnden und als 
Forum fflr den Meinungsaustausch zwischen Staaten, zwi
scbenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen und 
einzelnen Sacbverstlindigen, die verscbiedene Berufsgruppen 
und Disziplinen repräsentieren, den Brfahrungsaustah auf 
dem Gebiet der Forschung. des Rechts und der Ausarbeitung 
von Politiken und zur Aufzeigung neuer Thndenzen und 
Probleme auf dem Gebiet der VerbrechensverhOtung und 
Strafrechtspflege dienen sollen, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 48/103 vom 
20. Dezember 1993. in der sie den Generalsekretär ersucht hnt, 
alles zu tun, um die angemessene Ausrichtung des Neunten 
Kongresses der Vereinten Nationen fflr Verhrechensverhlltung 
und die Bebandlung StntffiIlliger im Einklang mit der Resolu
tion 1993/32 des Wirtschafts.. und SoziaJrats vom 27 • Juli 1993 
sicherzuste1len, 

In Anerkennung des wichtigen Beitrags, den die fflnf 
regionnlen Vorbereitungstreffen und die daraus hervor
gegangenen Empfehl~ die in den Berichten dieser 
Treffen enthalten sind • zur Vorbereitung des Neunten 
Kongresses geleistet haben, 

mit GenugtuUng Uber die Empfehlungen, die die Kommis
sion fflr Verhrechensverhlltong und Strafrechtspflege auf ihrer 
dritten 'Thgong Ober die organisatorischen und fachlichen 
Vorbereitungen fflr den Neunten Kongreß abgegeben hnt, wie 
aus ihrem Bericht'1 und der Resolution 1994/19 des 
Wirtschafts.. und Sozialrats vom 25. Juli 1994 hervorgeht, 

1. nimmt mit GenugtuUng Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretlirs Ober die Fortscbritte bei der DurcbfIIhrong 
der Resolutionen 46/152. 47191 vom 16. Dezember 1992 und 
481103 der Generalversammluntf' sowie von den Fort
schritten, die bislang bei den VOlbexeitungen fflr den Neunten 
Kongreß der Vereinten Nationen fflr Verhrechensverhlltung 
und die Bebandlnng StrafflIlIiger erzielt worden sind; 

2. bUligtdie in der Resolution 1994/19 des Wirtschafts
und Sozialrats enthaltenen Empfehlungen und ersucht den 
Generalsekretär. sie in die Tht IDDZUSetzen; 

3. nimmt Kenntnis von der Verbn1note der Ständigen 
Vertretung Tuneslens beim BIlro der Vereinten Nationen in 
Wien vom 1. Dezember 1994; 

4. nimmt die großzllgige Binlndung der Regi~g 
Ägyptens, als Gastgeberin des Neunten Kongresses zu fungie
ren, der in Kairo abgehalten werden soll, dankbar an; 

SI AICONF.!69lRPM.tJRev.! und Korr.!, AlCONF.!691RPM.2, 
A/CONF.!69JRPM.3 und Kmr.1. AICONF.!691RPM.4 und A/CONF.!69/ 
RPM.5. 
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5. beschlilifJt. den Neunten Kongreß vom 29. April bis tlIteIi des Prograinms der Vereinten Nationen auf dem Gebiet 
10. Mai 1995 in Kairo abzuhalten und zwei Thge davon fiIr der Verbrecheosverhlltuog und Strafrechtspflege; 
Vorauskoosultationeo vorzusehen; 

6. gibt der Hofftumg Ausdruck, daß der Neunte Kongreß 
maßgeblich zur Lösung von Problemen im Zusammenltang mit 
der Verbrecheosverhlltuog und Stnd'rechtspflege beitragen 
wird; 

7. ersucht den GeneralsekretJir. sicherzustellen, daß die 
fachlichen und otglIDisatorischen Vorkebrungen fiIr den Neun
ten Koogreß ausreichen, WH den Ert'oJg des Kongresses zu ge
währleisten. und bierfiIr die erforderlichen Mittel bereit
zustellen, auf der Grundlage einer Darstellung der finanziellen 
Auswirkungen der Resolution 1994/19 des WIrtllCbafts- und 
Sozia1rats und dieser Resolution; 

8. bittet die Regierungen erneut. sich aktiv an den 
Vorbereitungen fiIr den Neunten Kongreß zu beteiligen, 
insbesondere durch die Vorlage von nationalen Positions
papieren zu den verschiedenen Thgesordnungspunkteo. 
gegebenenfalls durch die Schaffung von nationalen Komitees 
und KoordinierungssteJlen. die Förderung von Beiliigeo aus 
dem Hochschulbereich und seitens der in Betracht 1mmmeoden 
wissenschaftlichen Institutionen und die Thilnahme von 
nationalen Kollespoodenten auf dem Gebiet der Verbrechens
verhlltuog und Strafrechtspflege an dem Kongreß; 

9. fordert die Sonderorganisationen, die interessierten 
Organe der Vereinten Nationen, die regionalen Instimte und 
andere zwischenstaatliche und nichtstaatliche Organisationen 
aIif, sich aktiv am Neunten Kongreß zu beteiligen und na
tionalen, regionalen und internationalen Maßnahmen zur 
Verbrecheosverhlltuog und qualitativen Verbesserung der 
Rechtspflege die erforderliche Aufmerksamkeit und Prioritllt 
zu schenken; 

10. beschUeßt. daß das Thema des Neunten Kongresses 
"Weniger Verbrechen, mehr Gerechtigkeit Sicherheit fiIr alle" 
lauten wird; 

11. ersucht den GeoeraIsekretIl. den Entwicklungsländern 
eine umfassendere Teilnahme ZU ermöglichen, indem im 
Einklang mit Ziffer 13 c) der Resolution 1993/32 des 
Wirtschafts.. und Sozia1rats im Rahmen der zur Verfllgung 
stehenden Mittel die erforderlichen Mittel fiIr die Reisekosten 
und die Aufeothaltsverglltungen von Delegationen aus den am 
wenigsten entwickelten LIIndern· bereitgestellt werden und 
indem die Mllglichkeit sondiert wird, zu diesero Zweck 
Beiträge aus allen verfIIgbaren Quellen zu erhalten, so auch 
von seiten staatlicher. zwischenstaatlicher und in Betracht 
kommender nichtstaatlicher Organisationen; 

12. ersucht den GeneralsekretJir aqßerdem, im Einklang 
mit Ziffer 13 J) der Resolution 1993/32 des WIrtIICbafts- und 
Sozia1rats zwanzig sachverständige Berater auf Kosten der 
Vereinten Nationen zur Thilnabme an dem Neunten Kongreß 
einzuladen; 

13. fordert den Neunten Kongreß aIif, konkrete Empfeh
lungen ZU der Frage auszuarbeiten, wie die Wirksamkeit der 
TlIIigkeiten und Mechanismen der Vereinten Nationen auf dem 
Gehiet der Verbrecheosverhlltuog und Strafrechtspflege 
verbessert werden könnte, unter BerOcksichtigung der von den 
regiona1eo Vorbereitnngstreen unterbreiteten Empfehlungen 
und unter besonderer Berllcksichtigung der operativen Aktivi-

14. ersucht die Kommission fiIr Verbrechensverhlltuog 
und Strafrechtspfleg auf ihrer vierten Thgung den Schlußfol
gerungen und Empfehlungen des Neunten Kongresses vorran
gige Aufmerksamkeit zu schenken, mit dem Ziel, der General
versammlung auf ihrer fünfzigsten Thgung lIber den 
Wirtschafts- und SoziaJrat geeignete Aoschlußmaßnahmen zu 
empfehlen; 

15. beschließt. sich auf ihrer fflnfzigsten Thgung mit 
dieser Frage zu befassen. 

94.P~ 
23. Dezember 1994 

4911S8. StlIrImng des Programms der VereInten NatiODell 
auf dem Gebiet der Verbm:hensverhiItuDg und 
Strafreehtspfleg IDsbesondere seiner Kapazltlt 
auf dem Gebiet der technischen Zusammenarbeit 

Die Generalverstllll11lb.uzg. 

In Anerkennung der unmittelbaren Wichtigkeit der Ver
brechensverhOtung und Strafrechtspflege fiIr eine nachhaltige 
Entwicklnng. Stabilitllt, Sicherheit und die Verbesserung der 
Lebensqnalitllt, 

Ube17/Jugt von der Zweckmäßigkeit einer engeren Koordi
nierung und Zusammenarbeit zwischen den Staaten bei der 
Bekllmpfung der Krimina1itllt, SO auch von mit Drogen 
zusammenhllngenden Verbrechen wie Thmni:smus. un
erlaubtem Waff'enhsndel und Geldwäsche. und eingedenk der 
Rolle, welche sowohl die Vereinten Nationen als auch die 
Regiona1OJg8Di.sationen in dieser Hinsicht spielen könoten, 

eingedenk der Ziele der Vereinten Nationen auf dem Gebiet 
der Verbrecheosverhg und Stmfrechtspflege. insbesondere 
was die Verringerung der Krimina1itlit, eine effizientere und 
wirksamere Rechtsdurchsetzung und Rechtspflege. die 
Achtung vor den Menschenrechten und die Förderung eines 
Höchstmaßes an Fnirneß. MeoschIichkeit und pflichtgemäßem 
Verbalten betrifit, 

In Anerkennung der dringenden Notwendigkeit einer 
Aosweitung der Aktivitllteo auf dem Gebiet der technischen 
Zusammenarbeit, WH den Ländern, insbesondere den 
Entwicklungs- und Umbruchlllndem, bei ihren BemOhungen 
behilflich zu sein, die Leitlinien der Vereinten Nationen in die 
Praxis .UDZI.sctmQ, so auch was die Ausbildung und die 
Verbesserung der natinna1en Kapazitllteo betrifft, 

betonend. daß es dringend notwendig ist, die regionale, 
interregionale und internationale Zusammenarbeit und 
Koordinierung der Aktivitllteo zur Bekl!mpfung der Krimina1i
tlIt unter ihren vielgestaltigen Aspekten zu verbessern, 

feststellend, daß die Arbeitslast der Sekretariats-Unter
abteilung Verbrechensverhiltung und Strafrechtspflege ständig 
Zllnimmt und daß beträchtliche Hindernisse ihr es aufgrund des 
Fehleos einer angemessenen institutionellen Kapazitllt un
möglich machen, ihre Prograuunaktivitllteo in vollem Umfang 
und wirksam durchzufllhren. 

In der tJberzeugll1lg. daß die Unterabteilung Verbrechens
verhlltuog und Strsfrechtspflege nur dann wirksam sein kann, 




